
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mannheimer Automobil-Club e.V. 
im ADAC 
Am Friedensplatz 4 
68165 Mannheim 

Telefon Mobil: 0171 4151843 
 
vorstand@mannheimer-automobilclub.de 
www.mannheimer-automobilclub.de 

Bankverbindung: VR Bank Rhein Neckar 
DE08670900000093522303 

BIC GENODE61MA2 

 
 
 

 

MAC e.V. s Am Friedensplatz 4 s 68165 Mannheim  

— 

Mannheimer Automobilclub e.V. im ADAC 
Der Vorstand 

 
An die 
Mitglieder des  
Mannheimer Automobilclubs e.V. im ADAC   Mannheim, 04. Februar 2026 
 
 
 
 
Einladung zur Mitgliederversammlung 2026 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit laden wir Sie gemäß § 8 Abs. 1 unserer Satzung zu unserer diesjährigen 
 
 
Mitgliederversammlung am Samstag, den 28. Februar 2026 um 14.00 Uhr 
in die Clubräume des MAC, Am Friedensplatz 4 in Mannheim, ein. 
 
 
Wir bitten Sie herzlich, an der Mitgliederversammlung teilzunehmen. Nutzen Sie die Gelegenheit, 
unseren zukünftigen Kurs mitzugestalten, indem Sie Ihre Meinung äußern und sich engagieren. 
 
Anträge können von jedem ordentlichen Mitglied gestellt werden. Sie müssen mindestens acht 
Tage vor der Mitgliederversammlung in Schrift- oder in Textform beim Vorsitzenden eingereicht 
sein. 
 
Wir freuen uns darauf, möglichst viele unserer Mitglieder am 28. Februar zu begrüßen. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
 

 

  

Harald Andres 
Erster Vorsitzender  Inge Grohe 

Zweite Vorsitzende 



 

 

Tagesordnung | Mitgliederversammlung 28.02.2026  

 
TOP 1 Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Totenehrung,  

Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 22.02.2025 
 

TOP 2 1. Bericht des Vorsitzenden 
2. Bericht des Schatzmeisters 

Kassenbericht 2025 
Voranschlag für das laufende Geschäftsjahr 

3. Bericht der Rechnungsprüfer 
 

TOP 3 Feststellung der Stimmliste 
 

TOP 4 Entlastung des Vorstands 
 

TOP 5  Wahlen 
 
gemäß § 11 Abs.5 unserer Satzung werden Vorstandsmitglieder auf vier Jahre 
gewählt.  
 
Zur Wahl steht (§ 11 Abs. 1 Ziff. 4): 
• der Sportleiter / die Sportleiterin 
 
Gleichfalls zu wählen sind (§ 11 Abs. 1 Ziff. 6, evtl. 7 und evtl. 8): 
• eine Erste Beisitzerin oder ein Erster Beisitzer 
• eine Zweiter Beisitzerin oder ein Zweiter Beisitzer 
• eine Dritte Beisitzerin oder ein Dritter Beisitzer 
 
Zur Wahl steht ferner: 
• eine Delegierte / ein Delegierter zur Mitgliederversammlung 2026 des  

ADAC Nordbaden in Karlsruhe am 28. März 2026 
 

TOP 8 Anträge 
• Antrag des Vorstands auf Erhöhung des Mitgliedsbeitrags auf 26,00 Euro 
 

TOP 7 Ehrungen 
 

TOP 8 Verschiedenes 
 


